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— Z5Z —

der Landschaft und der Stadt gestiftet worden ist und bei allen politischen

Ausregungen und andern Zänkereien der Segnungen des Friedens, der

Unterstützung von Männern verschiedenster Meinung, von katholischer nnd resor-

mirter Hand, sich zn erfreuen hatte. Bei der achten Rechnungsablage
bemerkt der uneigennützige Kassier, Hr. Burkhardt-Gemuseus von Basel, daß

die Versorgung von Kindern an den Mindest-Nehmenden bereits aufgehört

habe. Die Tendenz des Vereins habe Bodm gefaßt im Volle, denn wenn

ein Familienvater, der von feinem täglichen Verdienst lebt, zu seine» eigenen

16 Kindern noch zwei zur Erziehung unentgeltlich übernimmt, so könne da»

als Beweis gelten, daß Gründling und Erhaltung des Vereins im Sinne
und Geiste der Bevölkerung liege.

Aargau. Seminar Wettingen. Es wurde jüngst von Blätter»
gemeldet, der Zürcherische Erziehungsrath habe das jährliche Kostgeld der Zöglinge

im Seminar zu Küsnach auf Fr. 240 gesetzt. Im hierseitigen Kon-

Mscminar kam die Beköstigung eines Zöglings, mit Inbegriff des Pachtzi»--

ses von Fr. 2000 für circa 44 Jucharten Land und der Löhne für 5 Dienstboten,

sowie der Anschaffung und Unterhaltung des gefammten Schul-, Hausund

landwirthschaftliche» Mobiliars und der Beheizung von 32 Oefen während

des Winters, im Jahre 1856 auf Fr. 158. 35, und im Jahre 185?-

auf Fr. 162. 5V. Für uicht kantonsangeyörige Zögliuge, welche nach gesetzt

licher Vorschrift besondere Beiträge zu leisten haben, kam sie im Jahre 185«
auf Fr. 230. 54 und im Jahre 1857 auf Fr. 245. 18..

Luzern. Abfertigung. Man hört nicht selten und namentlich gern
bei gewissen Anlässen griesgrämige Klagen über Verdorbenheit der Schuljugend.

Im gegenwärtigen Augenblick, wo man am lnzernischen Schulbau wie

anderwärts rechts und links zu rütteln beginnt, wollen sich jene Klagen auch

hier breit machen, werden jedoch durch folgende treffende Erwiderung eine»

Lehrers zur Ordnung gewiesen:

„Mit Klagen und Jammern über die Verdorbenheit der Jugend ist

einer guten Erziehung wenig geholfen. Wäre es nicht besser wenn von Säte
der Eltern und aller Einwohner die Schule mit Wort und That kräftigst

unterstützt würde? Oder wie nehmen sich die Klagen über die Rohheit der

Äugend von Eltern und Meistern aus, die amtlich destraft werden müssen,

weil sie sich weigern, ihre Knaben in die Wiederholungskurse zu schicken? Wie
reimen sich jene Klagen mit den heftigen Ausbrüchen gegen Lehrer und Schule,

wenn etwa ein widerspenstiges Söhnlein in dcr Schule mit der Ruthe zurecht

gewiesen wird? — Wem es ernst ist mit einer guten Erziehung, der helfe

thatsächlich der Schule, indem er fehlbare Schüler dem betreffenden Lehrer
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